
Bundesrat Drucksache 132/22

B

ss

Fu

R

25.03.22 

Wi - Wo

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 

ISSN 0720-2946

Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur 
Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen 
sowie zur Änderung von § 246 des Baugesetzbuchs 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 26. Sitzung am 25. März 2022 aufgrund 
der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Klimaschutz 
und Energie – Drucksache 20/1144 – den von den Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur 
Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen 

– Drucksache 20/1024 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 15.04.22 

Initiativgesetz des Bundestages



1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Einführung  
von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen sowie zur Änderung 

von § 246 des Baugesetzbuchs“.

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 werden die folgenden Angaben angefügt: 

„§ 35f Evaluierung 

§ 35g Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) § 35a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1)„ Der Marktgebietsverantwortliche wirkt im Rahmen der Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit mit und kann in diesem Rahmen nach Maßgabe der §§ 35b bis 35d angemessene 
Maßnahmen ergreifen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erteilt die Zustim-
mung im angemessenen Umfang.“ 

bb) § 35b wird wie folgt gefasst:

„§ 35b 

Füllstandsvorgaben; Bereitstellung ungenutzter Speicherkapazitäten; Verordnungsermächtigung 

(1) Der Betreiber einer Gasspeicheranlage hat vertragliche Regelungen aufzunehmen, wel-
che die jeweiligen Rahmenbedingungen zur Erreichung der nachfolgend dargestellten Füllstands-
vorgaben definieren, wonach jeweils im Zeitraum vom 1. Oktober eines Kalenderjahres bis zum 
1. Februar des Folgejahres die von ihm betriebenen Gasspeicheranlagen einen Füllstand nach 
Satz 2 aufweisen sollen. Hierbei sind in jeder Gasspeicheranlage die nachfolgend angegebenen 
Füllstände als prozentualer Anteil am Arbeitsgasvolumen der Gasspeicheranlage zu den genannten 
Stichtagen vorzuhalten (Füllstandsvorgaben): 

1. am 1. Oktober: 80 Prozent, 

2. am 1. November: 90 Prozent, 

3. am 1. Februar: 40 Prozent.

(2) Um die Einhaltung der Füllstandsvorgaben nach Absatz 1 Satz 2 zu gewährleisten, hat 
der Betreiber einer Gasspeicheranlage bereits am 1. August eines Kalenderjahres einen Füllstand 
nachzuweisen, der die Erreichung der Füllstandsvorgaben nicht gefährdet. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates abweichende Regelungen zu den relevanten Stichtagen und 
Füllstandvorgaben nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 festlegen, soweit die Sicherheit der Gasver-
sorgung dabei angemessen berücksichtigt bleibt. 

(4) Der Betreiber einer Gasspeicheranlage hat den Nachweis über die Einhaltung der Vor-
gaben aus Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 3 er-
lassen wurde, die Einhaltung der darin enthaltenen Vorgaben gegenüber dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz, der Bundesnetzagentur und dem Marktgebietsverantwortlichen 
schriftlich oder elektronisch zu erbringen. Der Betreiber einer Gasspeicheranlage muss im Rahmen 
von Satz 1 nachweisen, ob Gas physisch in den Gasspeicheranlagen in entsprechender Menge ein-
gelagert ist. Zusätzlich zum Nachweis nach Satz 1 hat der Betreiber einer Gasspeicheranlage der
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Bundesnetzagentur und dem Marktgebietsverantwortlichen insbesondere folgende Angaben zu 
übermitteln:

1. die prozentualen Füllstände sowie die Füllstände in Kilowattstunden, 

2. den Nachweis darüber, dass der jeweilige Gasspeicher die Voraussetzungen nach § 35a Ab-
satz 2 Satz 1 erfüllt, sowie 

3. sonstige im Zusammenhang mit der Erfüllung der Füllstandsvorgaben relevante Informatio-
nen.

Die Mitteilungen nach Satz 3 müssen elektronisch in einem mit der Bundesnetzagentur und dem 
Marktgebietsverantwortlichen abgestimmten Datenformat einmal wöchentlich übermittelt werden, 
auf Verlagen der Bundesnetzagentur oder des Marktgebietsverantwortlichen in kürzeren Zeitab-
ständen. 

(5) Wenn erkennbar ist, dass die Füllstandsvorgaben nach Absatz 1 Satz 2, soweit eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 3 erlassen wurde, die darin enthaltenen Vorgaben, oder Ab-
satz 3 technisch nicht erreicht werden können, weil der Nutzer einer Gasspeicheranlage die von 
ihm auf fester Basis gebuchten Arbeitsgasvolumina (Speicherkapazitäten) nicht nutzt, ist der Be-
treiber einer Gasspeicheranlage verpflichtet, dem Marktgebietsverantwortlichen die nicht genutz-
ten Speicherkapazitäten der Nutzer der Gasspeicheranlage rechtzeitig anteilig nach dem Maß der 
Nichtnutzung des Nutzers in dem zur Erreichung der Füllstandsvorgaben erforderlichen Umfang 
bis zum Ablauf des Speicherjahres zur Verfügung zu stellen; hierzu gehört auch die Ein- und Aus-
speicherleistung. 

(6) Der Betreiber einer Gasspeicheranlage hat in einen Vertrag über die Nutzung einer 
Gasspeicheranlage vertragliche Bestimmungen aufzunehmen, welche ihn berechtigen, von dem 
Nutzer nicht genutzte Speicherkapazitäten dem Marktgebietsverantwortlichen zur Verfügung zu 
stellen, soweit hinsichtlich des Nutzers die Voraussetzungen nach Absatz 5 vorliegen. Der Nutzer 
einer Gasspeicheranlage, dessen Speicherkapazitäten der Betreiber der Gasspeicheranlage dem 
Marktgebietsverantwortlichen zur Verfügung gestellt hat, bleibt zur Zahlung der Entgelte für die 
Speichernutzung verpflichtet mit Ausnahme der variablen Speicherentgelte für die Ein- und Aus-
speisung. Eine von Satz 2 abweichende vertragliche Vereinbarung ist unwirksam. Auf Aufforde-
rung der Bundesnetzagentur weist der Betreiber einer Gasspeicheranlage die Umsetzung der Ver-
pflichtung nach Absatz 5 nach. 

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kann ohne Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung ein von den Absätzen 5 und 6 abweichendes Verfahren über 
die Zurverfügungstellung vom Nutzer einer Gasspeicheranlage ungenutzter Kapazitäten an den 
Marktgebietsverantwortlichen regeln, soweit dies zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
erforderlich ist. Hierzu kann unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen insbesondere geregelt werden, ob die vom Nutzer einer Gasspeicheranlage un-
genutzten Speicherkapazitäten als unterbrechbare Kapazitäten durch den Marktgebietsverantwort-
lichen genutzt werden dürfen.“ 

cc) § 35c wird wie folgt geändert: 

aaa) In Absatz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „hat“ ersetzt, wird das Wort „einem“ 
gestrichen und wird nach der Angabe „35b“ das Wort „zu“ eingefügt. 

bbb) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2)„ Sollten Maßnahmen nach Absatz 1 sowie Einspeicherungen der Nutzer einer 
Gasspeicheranlage zur Erreichung der Füllstände nach § 35b Absatz 1 sowie Absatz 3 
nicht ausreichen, so ergreift der Marktgebietsverantwortliche nach Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit der Bundesnetza-
gentur in dem zur Erreichung der Füllstandsvorgaben erforderlichem Umfang zusätzliche 
Maßnahmen. Diese umfassen die zusätzliche, auch kurzfristige Ausschreibung von Gas-
Optionen für die nach § 35b Absatz 5 zur Verfügung gestellten Kapazitäten in einem
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marktbasierten, transparenten und nichtdiskriminierenden öffentlichen Ausschreibungs-
verfahren sowie den Erwerb physischen Gases und dessen Einspeicherung. Sofern die 
nach § 35b Absatz 5 zur Verfügung gestellten Kapazitäten hierzu nicht ausreichen, kann 
der Marktgebietsverantwortliche die benötigten Speicherkapazitäten buchen, wobei als 
Speicherentgelt hierfür das durchschnittlich kostengünstigste Speicherentgelt der letzten 
drei Speicherjahre für die jeweilige Gasspeicheranlage zu Grunde gelegt wird.“ 

dd) § 35d Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „und auszuspeichern“ gestrichen. 

bbb) In Satz 3 werden die Wörter „und Ausspeicherung“ gestrichen. 

ee) Die folgenden §§ 35f und 35g werden angefügt:

„§ 35f 

Evaluierung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bewertet bis zum 15. Dezember 
2022 die Umsetzung der Vorschriften dieses Teils und evaluiert bis zum 1. April 2023 die Vor-
schriften dieses Teils und deren Auswirkungen. Die Berichte sind unverzüglich dem Deutschen 
Bundestag vorzulegen.

§ 35g 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die gesetzlichen Regelungen zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen 
treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie treten am 1. April 2025 außer Kraft.“ 

3. Nach Artikel 1 wird folgender Artikel 2 eingefügt:

‚Artikel 2 

Änderung des Baugesetzbuchs

§ 246 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 14 wird wie folgt gefasst: 

(14)„ Soweit auch bei Anwendung der Absätze 8 bis 13 dringend benötigte Unterkunftsmöglich-
keiten im Gebiet der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt 
werden können, kann bei Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigen Unter-
künften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 von den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften in erfor-
derlichem Umfang abgewichen werden. Zuständig ist die höhere Verwaltungsbehörde. Die Gemeinde 
ist anzuhören; diese Anhörung tritt auch an die Stelle des in § 14 Absatz 2 Satz 2 vorgesehenen Einver-
nehmens. Satz 3 findet keine Anwendung, wenn Vorhabenträger die Gemeinde oder in deren Auftrag 
ein Dritter ist. Für Vorhaben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 entspre-
chend. Absatz 13 Satz 5 gilt entsprechend. Die Rückbauverpflichtung nach Satz 5 entfällt, wenn eine 
nach Satz 6 zulässige Nutzung aufgenommen wird oder wenn sich die Zulässigkeit der nachfolgenden 
Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder § 33 ergibt. Die Sicherstellung der Rückbauverpflichtung nach 
Satz 5 in entsprechender Anwendung des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht erforderlich, wenn Vorhaben-
träger ein Land oder eine Gemeinde ist. Wenn Vorhabenträger ein Land oder in dessen Auftrag ein
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Dritter ist, gilt § 37 Absatz 3 entsprechend; im Übrigen findet § 37 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2024 auf Vorhaben nach Satz 1 keine Anwendung.“ 

2. In Absatz 16 werden nach der Angabe „13“ die Wörter „sowie bei Vorhaben nach Absatz 14 im Au-
ßenbereich“ eingefügt. 

3. In Absatz 17 wird die Angabe „15 und 16“ durch die Angabe „14 bis 16“ ersetzt.‘ 

4. Der bisherige Artikel 2 wird Artikel 3.
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